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Gemeinderat     

28.04.2014     

GR 2014/04     

 

 Geschäftsstelle Gemeinderat 

 Schriftführerin: Ulrike Engele 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Gemeinderat 
28.04.2014, Nr. GR 2014/04 
 

 
Öffentlich 

1. Mitteilungen des Oberbürgermeisters 

  

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

  

 

2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 

  

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 

 

Ergebnis: 

 

s. Niederschrift 

 

3. Einwohnerfragestunde 
- Gegen 18 Uhr 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

 

Ergebnis: 

 

Es wurden keine Fragen gestellt. 
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4. Besetzung der Stabstelle Wirtschaftsförderung mit Stadtmarketing 
- Bewerbervorstellung 
- Vorberatung im VKA am 31.03. 
Vorlage: DS 2014/096/1 

  

Wahlergebnis: mehrheitlich gewählt 

Ja 28  Nein 6  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Herr Andreas Senghas wird zum Leiter der Stabstelle "Wirtschaftsförderung mit 
Stadtmarketing" gewählt. 

2. Die Anstellung erfolgt im Beamtenverhältnis im Wege der Versetzung zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt. 

 

 

5. Ausbau Büchelweg 
- Vorberatung im AUT am 09.04. 
Vorlage: DS 2014/102 

  

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 32  Nein 0  Enthaltung 1   

 

Beschluss: 

1. Der Büchelweg wird zwischen der Zufahrt Höll und dem Neubaugebiet Oberer 
Büchelweg entsprechend der beiliegenden Planung vom 25.03.2014 ausgebaut. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Baumaßnahme in Abschnitten umzusetzen. 

2. Die Ingenieurleistungen werden an das Büro Kohler, Berg, auf Grundlage der 
HOAI vergeben. 

3. Die Gesamtkosten betragen 720.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt über die Fi-
nanzposition 2.6301.9501.000-1250. Dort sind im Haushalt 2014 derzeit 180.000 
€ finanziert. Die Kosten des ersten Bauabschnitts Abzweigung Höll bis Baugebiet 
betragen 360.000 €. Die zusätzlich erforderliche Kassenrate von 180.000 € wird 
finanziert durch entsprechende Erschließungsbeiträge, welche im Nachtrags-
haushalt 2014 veranschlagt werden. 
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6. Straßensanierungen 2014 
- Sachbeschluss 
- Vorberatung im AUT am 09.04. 
Vorlage: DS 2014/103 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 33  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Den vorgeschlagenen Fahrbahn- und Brückensanierungen mit Gesamtkosten in 
Höhe von 708.000 € wird zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen auszuschreiben und umzuset-
zen. 

3. Die Finanzierung erfolgt über die Finanzposition 2.6300.9500.000-0010 – Planan-
satz 2014 und Haushaltsreste 2013 (vorbehaltlich Beschlussfassung VKA im Ap-
ril). Hier stehen die erforderlichen Mittel zur Verfügung. 

 

7. Eissporthalle 
- Entgelte und Mieten Saison 2014/2015 
- Vorberatung im WA am 07.04. 
Vorlage: DS 2014/098 

  

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 33  Nein 1  Enthaltung 2   

 

Beschluss: 

 

1. Ab 01.07.2014 gelten für die Vereine folgende Nutzungsentgelte je Stunde: 

 

 

 Preise 

 brutto netto 

   

EVR   23,80 € 20,00 € 

 
    

ESCR   23,80 € 20,00 € 

 
    

Towerstars/Profimannschaften 357,00 € 300,00 € 

 
    

Sonstige 
(Hobbymannschaften, Kommunen, usw.) 

  

- Hauptzeit (10-22 h) 238,00 € 200,00 € 

- Nebenzeit 178,50 € 150,00 € 
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2. Für die Öffentlichkeit bzw. den Publikumslauf gelten folgende Tarife: 

 

 Preise 

 

brutto netto 

Einzeleintritt   

  Erw. 4,00 € 3,36 € 

  Erm. 3,00 € 2,52 € 

  Kind 2,40 € 2,02 € 

 
    

12-er-Karte     

  Erw. 40,00 € 33,61 € 

  Erm. 30,00 € 25,21 € 

  Kind 24,00 € 20,17 € 

 
    

Saisonkarte     

  Erw. 77,00 € 64,71 € 

  Erm. 53,00 € 44,54 € 

  Kind 40,00 € 33,61 € 

 
    

Gruppenpreis (ab 10 Personen)   

  Erw. 3,70 € 3,11 € 

  Erm. 2,70 € 2,27 € 

  Kind 2,20 € 1,85 € 

 
    

Familienkarte 11,00 € 9,24 € 

 
    

1/2 Familienkarte 7,50 € 6,30 € 

 
    

Schulen   2,20 € 1,85 € 

 
    

Eisdisco    

     

  Einzeleintritt 5,00 € 4,20 € 

      

 mit Familienförderungskarte 2,60 € 2,18 € 

    

  Ausgleich Familienf.-Karte 2,40 € 2,02 € 

 
    

Kinder Pinguin 1,00 € 0,84 € 

 
    

Besucher   1,10 € 0,92 € 

 
    

Schlittschuhverleih 3,30 € 2,77 € 

 

    

Schlittschuhverleih Gruppe/Schule 2,80 € 2,35 € 

 

    

Schleifen (Paar)   7,50 € 6,30 € 
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8. Nachbestellung eines Bediensteten der Finanzverwaltung in den Gutachteraus-
schuss 
Vorlage: DS 2014/119 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

 

Herr Amtsrat Josef Möhrle wird als Nachfolger von Herrn Amtsrat Jürgen Heinzelmann 

bis zum Ablauf des 15.02.2016 als Gutachter im Gutachterausschuss Ravensburg be-

stellt. 

 

 

9. Bebauungsplan "Teilbereich 3 – Östliche Federburgstraße" 
- Verlängerung Veränderungssperre 
Vorlage: DS 2014/114 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 34  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Die Verlängerung der Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplanes 

"Teilbereich 3 -Östliche Federburgstraße" um ein Jahr gemäß § 17 Abs. 1 BauGB 

wird als Satzung beschlossen.  

2. Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen.  

 

 

10. Erhaltungssatzung nach § 172  Abs. 1 Nr. 1 BauGB  
"Hirschgraben" 
- Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: DS 2014/118 

  

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 33  Nein 1  Enthaltung 1   

 

Beschluss: 

 

1. Für das Gebiet "Hirschgraben" ist eine Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 

1 Nr. 1 BauGB aufzustellen. 

2. Der Beschluss über die Aufstellung der Erhaltungssatzung ist gemäß 

§ 172 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt zu machen. 
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11. Änderung des Konzessionsvertrag zwischen der Wasserversorgungsgruppe 
Wolketsweiler, der Stadt Ravensburg sowie der Gemeinde Horgenzell  
- Konzessionsabgabezahlung nach dem preisrechtlich zulässigen Umfang 
Vorlage: DS 2014/121 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 35  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

 

1. Da die Vertragsänderung nur zum Vorteil der Stadt Ravensburg ist, wird die Ein-
holung eines weiteren Sachverständigengutachtens zur Änderung des bestehen-
den Konzessionsvertrags nicht für notwendig erachtet. 

2. Der Änderung des bestehenden Konzessionsvertrags vom 22.12./28.12.2011 
über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen 
für die Wasserversorgung in den Stadt-/Gemeinde-/Ortsteilen Schmalegg, Taldorf 
und Wolketsweiler zwischen der Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler, der 
Stadt Ravensburg sowie der Gemeinde Horgenzell wird gemäß Anlage 2 zum 
01.01.2014 zugestimmt. 

 

 

12. Bekanntgaben, Verschiedenes 
- ggf. Tischvorlage 

  

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

  

 

 

 

 

Verteiler: 

1. Stadträte 

2. alle städt. Ämter 

3. Presse 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

28.04.2014 

 

gez. Ulrike Engele 
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